
   

    

Nachtrag 2 zur Strafanzeige gegen den Urkundsbeamten 

Olaf Meyer-Dühring wegen Urkundenunterdrückung 
 

 

 

Staatsanwaltschaft Hamburg 
Gorch-Fock-Wall 15 
20355 Hamburg 
 
 

25.01.2021 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

ergänzend verweise ich auf die BGH-Entscheidungen X ZB 8/08 vom 15.07.2008, IX ZB 41/08 vom 
04.12.2008, XII ZB 424/14 vom 18.03.2015 und XII ZB 8/19 vom 08.05.2019. Der BGH urteilte: 

"Wird ein elektronisches Dokument weder qualifiziert elektronisch signiert noch auf 
einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht, ist die nach § 130 a ZPO erforderliche 
prozessuale Form nicht gewahrt. Eine von der Verfahrensordnung geforderte Schriftform 

erhält das Dokument damit erst, sobald es ausgedruckt vorliegt." (XII ZB 8/19, Rn. 17). 
Der Urkundenunterdrücker Olaf Meyer-Dühring weigert sich seit dem 11.12.2019 bis heute, 
seine nicht qualifiziert elektronisch signierten 3 PDFs auszudrucken und an mich zuzustellen, 
bzw. der Urkundenunterdrücker Olaf Meyer-Dühring weigert sich seit 11.12.2019 bis heute, 
die bereits damals in Papierform ausgedruckt vorliegende Urkunde an mich zuzustellen. 

Auf der Website der Hamburger Gerichte (https://justiz.hamburg.de/erv-bekanntmachungen) steht: 

"Sofern Sie nicht unter den in § 174 Abs.1 ZPO genannten Personenkreis fallen, ist für die 
Übermittlung elektronischer Zustellungen Ihre ausdrückliche Zustimmung erforderlich." 

Der Urkundenunterdrücker Meyer-Dühring weiß, daß ich die "Übermittlung elektronischer Dokumente" 

durch Emails an mich nicht erlaubt habe (§ 174 Abs. 3 ZPO), sondern ausdrücklich verboten habe 
(siehe http://www.chillingeffects.de/nabert.pdf, Seite 3). Dem Urkundenunterdrücker ist bewußt, daß 
er die Straftat der Urkundenunterdrückung seit dem 11.12.2019 begeht, indem er mir seit 13 Monaten 
die Zustellung der in Papierform vorliegenden Urkunde des Schriftsatzes der Senfft-Abmahnanwälte 
vorenthält und damit diese Urkunde seit 13 Monaten vorsätzlich unterdrückt. 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

Dieses Schreiben ist unter http://www.chillingeffects.de/tully3c.pdf zum Download verfügbar, inkl. BGH-Urteile 

https://justiz.hamburg.de/erv-bekanntmachungen
http://www.chillingeffects.de/nabert.pdf
http://www.chillingeffects.de/tully3c.pdf


 

 

BUNDESGERICHTSHOF 

 

BESCHLUSS 

X ZB 8/08 

Nachschlagewerk: ja  

BGHZ:  nein  

BGHR:  ja 

 

 

Berufungsbegründung per E-Mail 

 

 

ZPO § 130 Nr. 6, § 130a 

 

 

Eine Berufungsbegründung ist in schriftlicher Form eingereicht, sobald dem 

Berufungsgericht ein Ausdruck der als Anhang einer elektronischen Nachricht 

übermittelten, die vollständige Berufungsbegründung enthaltenden Bilddatei 

(hier: PDF-Datei) vorliegt. Ist die Datei durch Einscannen eines vom Prozess-

bevollmächtigten unterzeichneten Schriftsatzes hergestellt, ist auch dem Unter-

schriftserfordernis des § 130 Nr. 6 ZPO genügt. 

 

 

BGH, Beschl. v. 15. Juli 2008 - X ZB 8/08 - OLG Karlsruhe 

 LG Mannheim 
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 15. Juli 2008 durch 

den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Keukenschrijver, Prof. 

Dr. Meier-Beck, Asendorf und Gröning 

beschlossen: 

Auf die Rechtsbeschwerde der Klägerin wird der Beschluss des 

6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 18. Februar 

2008 aufgehoben. 

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, 

auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das 

Berufungsgericht zurückverwiesen. 

Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 1 Million Euro 

festgesetzt. 

Gründe: 

I. Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Patentverletzung in An-

spruch. Mit am 3. Juli 2007 zugestelltem Urteil hat das Landgericht die Klage 

abgewiesen. 

Am Nachmittag des 3. September 2007 versuchte die Sekretärin des 

Prozessbevollmächtigten der Klägerin, die ausgedruckte und unterzeichnete 

Begründung der fristgemäß eingelegten Berufung gemeinsam mit der Beru-
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fungsbegründung in einem Parallelverfahren per Telefax an das Berufungsge-

richt zu übermitteln. Der erste Übermittlungsversuch schlug gegen 15.15 Uhr 

nach Übermittlung der ersten neun Seiten der Berufungsbegründung im Paral-

lelverfahren fehl. Auf telefonische Anfrage erhielt die Anwaltssekretärin von der 

auf der Geschäftsstelle des Berufungsgerichts tätigen Justizhauptsekretärin die 

Auskunft, die Berufungsbegründung könne auch auf elektronischem Wege (per 

E-Mail) übersandt werden; die Beamtin nannte hierzu ihre persönliche elektro-

nische Anschrift unter der E-Mail-Adresse des Oberlandesgerichts. Die An-

waltssekretärin übersandte hierauf die von ihr zuvor eingescannte Berufungs-

begründung als Datei im Portable-Document-Format (PDF). Die Geschäftsstel-

lenbeamtin druckte die Datei aus und versah sie mit einem Eingangsstempel; 

hierüber vergewisserte sich die Anwaltssekretärin telefonisch und bat um Über-

sendung einer Eingangsbestätigung. Am Folgetag ging die Berufungsbegrün-

dung per Post beim Berufungsgericht ein. 

Das Berufungsgericht hat das Wiedereinsetzungsgesuch der Klägerin 

zurückgewiesen und die Berufung verworfen. 

Hiergegen richtet sich die Rechtsbeschwerde der Klägerin, der die Be-

klagte entgegentritt. 

II. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Berufungsgericht 

ausgeführt: Die Übermittlung der Berufungsbegründung als PDF-Anhang zu 

einer elektronischen Nachricht habe die Berufungsbegründungsfrist nicht ge-

wahrt. In § 130 Nr. 6 und § 130a unterscheide die Zivilprozessordnung zwi-

schen der Übermittlungsform der Telekopie und der Einreichung eines elektro-

nischen Dokuments. Die erstere Form sei durch die Übermittlung des Schrift-

satzes durch einen Telefaxdienst definiert; dabei handele es sich um einen Te-

lekommunikationsdienst zur Übermittlung von Fernkopien über das Fern-
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sprechnetz. Dagegen regele § 130a ZPO die Einreichung von Schriftsätzen per 

E-Mail oder in sonstiger Weise über das Internet. Dieser Form habe sich die 

Klägerin bedient, jedoch nicht in wirksamer Weise, da die hierfür erforderliche 

Zulassung durch Rechtsverordnung für das Oberlandesgericht Karlsruhe nicht 

erfolgt sei. Der Ausdruck der Datei durch die Geschäftsstellenbeamtin sei uner-

heblich, da maßgeblich die verwendete Übermittlungstechnik sei; andernfalls 

werde die vom Gesetz vorgesehene Steuerungsmöglichkeit des Verordnungs-

gebers ausgehöhlt. Die Klägerin sei auch nicht ohne ihr Verschulden an der 

Einhaltung der Berufungsbegründungsfrist gehindert gewesen. Das Telefaxge-

rät des Oberlandesgerichts sei am Sendetag grundsätzlich funktionsfähig ge-

wesen, wie sich aus vor und nach 15.15 Uhr empfangenen Sendungen ergebe. 

Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin habe daher durch organisatorische 

Maßnahmen dafür Sorge tragen müssen, dass die Übermittlung per Telefax so 

lange weiterversucht würde, bis die Zwecklosigkeit weiterer Versuche festge-

standen hätte. Dass die Anwaltssekretärin gegen 16.20 Uhr einen weiteren 

Übermittlungsversuch gemacht habe, sei nicht glaubhaft gemacht und im Übri-

gen unzureichend. Für die Klägervertreter sei auch erkennbar gewesen, dass 

die Übermittlung per E-Mail zur Fristwahrung nicht geeignet sei; auf die 

Rechtsauskunft der Geschäftsstellenbeamtin habe er sich nicht verlassen dür-

fen. 

III. Dies hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Der Eingang 

des die unterzeichnete Berufungsbegründung enthaltenden Ausdrucks der 

PDF-Datei am 3. September 2007 auf der Geschäftsstelle des Berufungsge-

richts hat die Berufungsbegründungsfrist gewahrt. 

1. Das Berufungsgericht geht allerdings zutreffend davon aus, dass 

das Gesetz unterschiedliche Anforderungen an die Übermittlung eines Schrift-

satzes in Schriftform und die Einreichung eines elektronischen Dokuments 
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stellt. Die Einreichung eines Schriftsatzes als elektronisches Dokument ist nur 

zulässig, wenn die zuständige Landesregierung oder Bundesregierung durch 

Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an elektronische Dokumente bei 

Gericht eingereicht werden können, sowie die für die Bearbeitung der Doku-

mente geeignete Form bestimmt hat (§ 130a Abs. 2 ZPO). Damit soll sicherge-

stellt werden, dass die elektronische Übermittlung von Schriftsätzen erst dann 

erfolgt, wenn und soweit bei den betreffenden Gerichten die organisatorischen 

und technischen Voraussetzungen hierfür und für die weitere Bearbeitung der 

Schriftsätze geschaffen sind (BT-Drucks. 14/4987, S. 23 f.). Da die baden-

württembergische Landesregierung eine entsprechende Verordnung für die 

Einreichung elektronischer Dokumente bei dem Oberlandesgericht Karlsruhe 

bislang nicht erlassen hat, stand diese Übermittlungsform der Klägerin nicht zur 

Verfügung. 

2. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist im Ergebnis 

jedoch nicht maßgeblich, dass die Klägerin dem Berufungsgericht ein elektroni-

sches Dokument übermittelt hat, sondern dass dem Berufungsgericht die Beru-

fungsbegründung fristgerecht in Schriftform, nämlich als ausgedruckter Schrift-

satz mit der (in Kopie wiedergegebenen) Unterschrift des Prozessbevollmäch-

tigten, vorgelegen hat. 

a) Wie das Bürgerliche Gesetzbuch (§§ 126, 126a BGB) unterschei-

det die Zivilprozessordnung zwischen der Schriftform und der elektronischen 

Form. Wo die Schriftform vorgeschrieben ist, wie für die Berufungsschrift (§ 519 

Abs. 1 ZPO) und die Berufungsbegründung (§ 520 Abs. 3 ZPO), "genügt" die-

ser Form, wie § 130a Abs. 1 Satz 1 ZPO bestimmt, die Aufzeichnung als elek-

tronisches Dokument, wenn dieses für die Bearbeitung durch das Gericht ge-

eignet ist. Inhaltlich übereinstimmend, aber genauer spricht § 126 Abs. 3 BGB 
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davon, dass die schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzt werden 

kann. 
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Während die schriftliche Form durch die vom Aussteller unterzeichnete 

Urkunde gekennzeichnet wird (§ 126 Abs. 1 BGB), besteht das elektronische 

Dokument aus der in einer elektronischen Datei enthaltenen Datenfolge selbst; 

an die Stelle der Unterschrift tritt demgemäß die (qualifizierte) elektronische 

Signatur (§ 126a Abs. 1 BGB, § 130a Abs. 1 Satz 2 ZPO). § 130a Abs. 3 ZPO 

bestimmt demgemäß, dass ein elektronisches Dokument eingereicht ist, sobald 

die für den Empfang bestimmte Einrichtung des Gerichts es aufgezeichnet hat. 

Zu den schriftlichen, nicht zu den elektronischen Dokumenten zählt das 

Gesetz auch diejenigen, die im Wege der Telekopie (per Telefax) übermittelt 

werden. Maßgeblich für die Wirksamkeit eines auf diesem Wege übermittelten 

Schriftsatzes ist allein die auf Veranlassung des Absenders am Empfangsort 

(Gericht) erstellte körperliche Urkunde (GmS-OGB BGHZ 144, 160, 165). Auch 

wenn ein Telefax zunächst im Empfangsgerät des Gerichts elektronisch ge-

speichert wird, tritt die Speicherung der Nachricht nicht an die Stelle der Schrift-

form (BGHZ 167, 214 Tz. 21). Daran ändert es auch nichts, dass es für die Be-

urteilung der Rechtzeitigkeit des Eingangs eines per Telefax übersandten 

Schriftsatzes allein darauf ankommt, ob die gesendeten Signale noch vor Ab-

lauf des letzten Tages der Frist vom Telefaxgerät des Gerichts vollständig emp-

fangen (gespeichert) worden sind. Damit wird lediglich dem Umstand Rechnung 

getragen, dass es der Absender nicht in der Hand hat, wann der Ausdruck ei-

nes empfangenen Telefaxes erfolgt und die Gerichte zum Teil dazu überge-

gangen sind, außerhalb der Dienstzeiten eingehende Faxsendungen erst am 

nächsten Arbeitstag auszudrucken (BGHZ aaO Tz. 17 f.). § 130 Nr. 6 ZPO trägt 

der elektronischen Übermittlungsform nur insofern Rechnung, als er an Stelle 

der - bei bestimmenden Schriftsätzen nach ständiger Rechtsprechung (s. nur 

GmS-OGB BGHZ 75, 340, 349; BGHZ 97, 283, 284 f.) grundsätzlich zwingen-

den - Unterschrift auf der Urkunde die Wiedergabe dieser Unterschrift in der bei 

Gericht erstellten Kopie genügen lässt. 
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b) Der beim Berufungsgericht erstellte Ausdruck der auf elektroni-

schem Wege übermittelten Datei genügt der Schriftform. 

Der Ausdruck verkörpert die Berufungsbegründung in einem Schriftstück 

und schließt auch mit der Unterschrift des Prozessbevollmächtigten der Kläge-

rin ab. Dass die Unterschrift nur in der Kopie wiedergegeben ist, ist entspre-

chend § 130 Nr. 6 2. Alt. ZPO unschädlich, weil der im Original unterzeichnete 

Schriftsatz elektronisch als PDF-Datei übermittelt und von der Geschäftsstelle 

des Berufungsgerichts entgegengenommen worden ist. 

Zwar lässt das Gesetz die Wiedergabe der Unterschrift nur für den Fall 

der Übermittlung durch einen Telefaxdienst ausdrücklich zu. Nimmt das Gericht 

indessen einen auf andere Weise elektronisch übermittelten Schriftsatz entge-

gen, behinderte es den Zugang zu Gericht in unzumutbarer, aus Sachgründen 

nicht zu rechtfertigender Weise (BVerfGE 41, 323, 326 f.; 41, 332, 334 f.; 69, 

381, 385; BGHZ 151, 221, 227), würde die Wiedergabe der Unterschrift in der 

Kopie in diesem Fall nicht für genügend erachtet. 

Der Gesetzgeber hat dies nicht ausschließen wollen. Vielmehr heißt es 

im Bericht des Rechtsausschusses zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpas-

sung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den 

modernen Rechtsgeschäftsverkehr (BT-Drucks. 14/5561, S. 20), die Verord-

nungsermächtigung an die Bundesregierung und an die Landesregierungen in 

§ 130a Abs. 2 Satz 1 ZPO sei dahingehend zu präzisieren, dass sich die Rege-

lungsbefugnis nur auf solche elektronische Dokumente erstrecke, deren Emp-

fang und weitere Bearbeitung besondere technische und organisatorische Vor-

bereitungen bei den Gerichten erfordere. Dies sei typischerweise bei elektroni-

schen Dokumenten der Fall, die mit einer elektronischen Signatur versehen 

seien, nicht aber bei anderen auf elektronischem Wege übermittelten Doku-
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menten wie dem Telefax oder dem Computer-Fax. Diese Übermittlungsformen 

seien von der höchstrichterlichen Rechtsprechung, zuletzt von der Entschei-

dung des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe vom 5. April 2000, 

bereits vorbehaltlos für zulässig erachtet worden. Sie würden durch den Zuläs-

sigkeitsvorbehalt in § 130a nicht erfasst. Diese Stellungnahme bestätigt, dass 

§ 130a ZPO nur die Einreichung von (zur Bearbeitung durch das Gericht geeig-

neten) Dateien als elektronische Dokumente regeln soll, die die Bundesregie-

rung den Verfahrensbeteiligten nach der Begründung ihres Gesetzentwurfs als 

zusätzliche Möglichkeit zur Verfügung stellen wollte (BT-Drucks. 14/4987, S. 

24). 

Ein erhöhtes Risiko, dass eine über das Internet übermittelte Datei auf 

diesem Wege verfälscht werden könnte, rechtfertigt eine Ungleichbehandlung 

von Telekopien und Bilddateien beim Unterschriftserfordernis nicht. Ein per Te-

lefax übermittelter Schriftsatz kann zulässigerweise als Computerfax mit einge-

scannter Unterschrift des Prozessbevollmächtigten versandt werden 

(GmS-OGB BGHZ 144, 160), und der Versand kann von jedem beliebigen Te-

lefonanschluss erfolgen (BAG, Beschl. v. 14.3.1989 - 1 AZB 26/88, NJW 1989, 

1822); zudem soll nach der Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregie-

rung die Wiedergabe der Unterschrift in der Telekopie unabhängig davon aus-

reichen, ob das Telefax bei Gericht unmittelbar eingeht oder diesem durch ei-

nen Boten überbracht wird (BT-Drucks. 14/4987, S. 24). Schon dies erlaubt 

kaum eine Überprüfung, ob der Schriftsatz tatsächlich von demjenigen autori-

siert ist, von dem er autorisiert zu sein scheint. Zudem bieten zahlreiche Dienst-

leister die Möglichkeit an, ein Telefax aus dem Internet zu versenden. Tech-

nisch möglich, wenn auch noch kaum gebräuchlich ist ferner die Echtzeitüber-

tragung von Faxnachrichten über IP-Netze mittels des von der International Te-

lecommunication Union (ITU) definierten Standards T.38 ("Fax over IP" - FoiP). 

Auch solche Fernkopien fallen in den Anwendungsbereich des § 130 Nr. 6 
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ZPO, weil die Übermittlung an den Empfänger über das Telefonnetz erfolgt, 

dürften aber kaum eine höhere Gewähr für eine autorisierte und unverfälschte 

Übermittlung als eine Versendung per E-Mail bieten.  

Der Gleichbehandlung steht auch nicht entgegen, dass damit, wie das 

Berufungsgericht meint, die Voraussetzungen des § 130a ZPO für die Einrei-

chung elektronischer Dokumente ausgehöhlt würden. Denn solange dies nicht 

durch Rechtsverordnung zugelassen wird, ist das Gericht nicht verpflichtet, 

elektronische Dokumente entgegenzunehmen. Das Berufungsgericht hat dem-

gemäß hierfür auch keine E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt und die Beru-

fungsbegründung nicht als elektronisches Dokument entgegengenommen. Die 

Klägerin hat sich vielmehr der persönlichen dienstlichen E-Mail-Adresse der 

Geschäftsstellenbeamtin bedient, nachdem diese sich bereit erklärt hatte, den 

Schriftsatz über diese Adresse entgegenzunehmen, auszudrucken und mit ei-

nem Eingangsvermerk zu versehen. Das Gericht hat damit wie mit der Bereit-

stellung eines Telefaxanschlusses eine besondere Möglichkeit geschaffen, die 

- elektronisch übermittelte - Berufungsbegründung in schriftlicher Form einzu-

reichen.  

Besteht aber eine solche Möglichkeit, ist es sachlich nicht zu rechtferti-

gen, anders als bei einem Telefax die Wiedergabe der Unterschrift in der Kopie 

nicht genügen zu lassen. 

c) Der Senat tritt mit dieser Beurteilung auch nicht in Widerspruch zu 

der Annahme des XI. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs in seinem Beschluss 

vom 10. Oktober 2006 (XI ZB 40/05, NJW 2006, 3784; zustimmend Mu-

sielak/Stadler, ZPO, 6. Aufl., § 129 Rdn. 11), eine eingescannte Unterschrift 

des Prozessbevollmächtigten in einem bestimmenden Schriftsatz genüge nicht 

den Formerfordernissen des § 130 Nr. 6 ZPO, wenn der Schriftsatz nicht unmit-
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telbar aus dem Computer, sondern mit Hilfe eines normalen Faxgeräts versandt 

werde. Sofern eine Differenzierung zwischen "Computerfax" und "Normalfax" 

überhaupt tragfähig sein sollte, könnte es nicht darauf ankommen, durch wel-

ches Gerät das Telefax aufgezeichnet und versandt worden ist, sondern nur 

darauf, ob es von einer eigenhändig unterzeichneten Urkunde gewonnen wor-

den ist. Ist es unzulässig, einen bestimmenden Schriftsatz mit einer Faksimile-

Unterschrift über ein herkömmliches Faxgerät zu versenden, kann es ebenso 

wenig zulässig sein, denselben Schriftsatz mittels eines Scanners aufzuneh-

men und über den Computer zu versenden. In beiden Fällen fehlt es nämlich 

an der technischen Notwendigkeit, eine Faksimile-Unterschrift genügen zu las-

sen (vgl. BGH aaO Tz. 9). Umgekehrt muss es dann aber auch dem Unter-

schriftserfordernis ebenso genügen, wenn der Schriftsatz mit eigenhändig ge-

leisteter Unterschrift insgesamt eingescannt und erst dann als Telefax aus dem 

Computer versendet wird, wie wenn die Aufzeichnung nicht durch einen an den 
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Computer angeschlossenen Scanner, sondern durch ein herkömmliches Tele-

faxgerät erfolgt, das die Vorlage ebenfalls mit einer Scanneinrichtung abtastet 

und (bei den Fax-Gruppen 1 und 2) analoge bzw. (bei den Fax-Gruppen 3 und 

4) digitale Abtastdaten überträgt. In diesem Sinne ist im Streitfall, in dem der 

Schriftsatz wie beim "Normalfax" als eigenhändig unterzeichnetes Original vor-

liegt und mitsamt der Unterschrift eingescannt worden ist, ein auch nach den 

Maßstäben der Entscheidung des XI. Zivilsenats aaO zulässiger Fall der Wie-

dergabe der Unterschrift in Kopie gegeben. 

Melullis    Keukenschrijver              Meier-Beck 

 Asendorf          Gröning 

Vorinstanzen: 

LG Mannheim, Entscheidung vom 29.06.2007 - 7 O 294/06 -  

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 18.02.2008 - 6 U 128/07 -  

 



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
IX ZB 41/08 

vom

4. Dezember 2008 

in dem Rechtsstreit 

Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja

ZPO § 130

Ein elektronisches Dokument (E-Mail) wahrt nicht die für bestimmende 

Schriftsätze vorgeschriebene Schriftform.

BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - IX ZB 41/08 - OLG Celle 

     LG Verden 
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Der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter 

Dr. Ganter, die Richter Raebel und Prof. Dr. Kayser, die Richterin Lohmann und 

den Richter Dr. Pape 

am 4. Dezember 2008 

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 3. Zivilsenats 

des Oberlandesgerichts Celle vom 30. Januar 2008 wird auf Kos-

ten des Klägers als unzulässig verworfen. 

Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 7.466,80 € 

festgesetzt.

Gründe:

 Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung, und weder die 

Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung 

erfordert eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts (§ 574 Abs. 2 

ZPO).

1

 1. Die Berufungsbegründung ist nach Ablauf der Frist der bis zum 16. Ja-

nuar 2008 verlängerten Berufungsbegründungsfrist des § 520 Abs. 2 ZPO beim 

Berufungsgericht eingegangen. 
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 a) Die per Telefax übermittelte unterschriebene Berufungsbegründung ist 

erst am 17. Januar 2008 um 00.02 Uhr beim Berufungsgericht eingegangen. 

Für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit des Eingangs eines per Telefax über-

sandten Schriftsatzes kommt es darauf an, ob die gesendeten Signale noch vor 

Ablauf des letzten Tages der Frist vom Telefaxgerät des Gerichts vollständig 

empfangen (gespeichert) worden sind (BGHZ 167, 214, 219 ff Rn. 16 ff). Das 

war hier nicht der Fall. Das Berufungsgericht hat ausgeschlossen, dass die un-

terschriebene letzte Seite der Berufungsbegründung vor Mitternacht in den 

Speicher des Empfangsgeräts des Oberlandesgerichts gelangt ist. Gegen diese 

Feststellung wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht.

3

 b) Die am 16. Januar 2008 um 23.55 Uhr beim Berufungsgericht einge-

gangene E-Mail stellte keinen "Schriftsatz" dar, der in § 520 Abs. 3 Satz 1 ZPO 

für die Berufungsbegründung zwingend vorgeschrieben ist.

4

 aa) Gemäß § 520 Abs. 3 Satz 1 ZPO ist die Berufungsbegründung in 

einem Schriftsatz bei dem Berufungsgericht einzureichen. Die allgemeinen Vor-

schriften über die vorbereitenden Schriftsätze (§§ 129 ff ZPO) sind auch auf die 

Berufungsbegründung anzuwenden (§ 520 Abs. 5 ZPO). Das gilt insbesondere 

für die §§ 130, 130a ZPO.

5

 bb) Eine E-Mail fällt nicht unter § 130 ZPO, sondern unter § 130a ZPO. 

Die E-Mail ist ein elektronisches Dokument, das aus der in einer elektronischen 

Datei enthaltenen Datenfolge besteht (vgl. BGH, Beschl. v. 15. Juli 2008 - X ZB 

8/08, NJW 2008, 2649, 2650 Rn. 10). Dass ein elektronisches Dokument die in 

§ 130 ZPO vorausgesetzte Schriftform für vorbereitende und bestimmende 

Schriftsätze nicht wahrt, folgt bereits aus der Systematik des Gesetzes. Die 

Vorschrift des § 130a ZPO wäre nicht erforderlich, wenn das elektronische Do-

6
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kument bereits von § 130 ZPO erfasst würde. Die elektronische Form ist durch 

das Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer 

Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr vom 13. Juli 2001 

(BGBl. I S. 1542) ausdrücklich "als Option zur Schriftform" eingeführt worden 

(so die amtliche Begründung BT-Drucks. 14/4987, S. 12). § 130a Abs. 1 Satz 1 

ZPO "versteht das elektronische Dokument als modifizierte Schriftform" und 

sollte den Parteien erst die Möglichkeit eröffnen, Schriftsätze und Erklärungen 

"als elektronisches Dokument bei Gericht einzureichen" (BT-Drucks. 14/4987, 

aaO).

 Das elektronische Dokument ist eingereicht, sobald die für den Empfang 

bestimmte Einrichtung des Gerichts es aufgezeichnet hat (§ 130a Abs. 3 ZPO). 

Es wahrt jedoch nur dann die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform, wenn es 

für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist (§ 130a Abs. 1 Satz 1 ZPO). 

Die Landesregierungen bestimmen für ihren Bereich durch Rechtsverordnung 

den Zeitpunkt, von dem an elektronische Dokumente bei den Gerichten einge-

reicht werden können, sowie die für die Bearbeitung der Dokumente geeignete 

Form (§ 130a Abs. 2 Satz 1 ZPO). Die niedersächsische Verordnung über den 

elektronischen Rechtsverkehr in der Justiz (ERVVOJust) vom 8. Juli 2006 (Nds. 

GVBl. 2006, 247) betrifft nicht das Berufungsgericht. Als elektronisches Doku-

ment war die E-Mail folglich nicht geeignet, die für eine Berufungsbegründung 

vorgeschriebene Schriftform zu wahren. 

7

 cc) Der Kläger hat sich stattdessen auf Entscheidungen des Bundesver-

fassungsgerichts (NJW 2002, 3534) und des Bundesgerichtshofs (Urt. v. 

10. Mai 2005 - XI ZR 128/04, NJW 2005, 2086) dazu berufen, unter welchen 

Voraussetzungen die eigenhändige Unterschrift unter einem bestimmenden 

Schriftsatz fehlen darf. Die genannten Entscheidungen haben jedoch jeweils 

8
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Fälle zum Gegenstand, in denen ein Rechtsmittel oder eine Rechtsmittelbe-

gründung durch einen Telefaxdienst übermittelt worden war. Telekopien werden 

von der Zivilprozessordnung als schriftliche Dokumente eingeordnet. Das folgt 

einerseits aus der Vorschrift des § 130 Nr. 6 ZPO, der für Telekopien die Wie-

dergabe der Unterschrift in der Kopie vorschreibt, andererseits aus § 174 Abs. 2 

bis 4 ZPO, wo zwischen der Zustellung eines Schriftstücks durch Telekopie ei-

nerseits, eines elektronischen Dokuments andererseits unterschieden wird. 

Fernkopie und E-Mail unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass die 

Fernkopie allein der Übermittlung eines vorhandenen Dokuments dient, welches 

beim Empfänger erneut in schriftlicher Form vorliegen soll. Die elek-tronische 

Speicherung tritt für sich genommen nicht an die Stelle der Schriftform, sondern 

ist nur ein Durchgangsstadium; das Gericht kann erst dann von einem gefaxten 

Schriftsatz Kenntnis nehmen, wenn er ausgedruckt vorliegt (BGHZ 167, 214, 

222 Rn. 21; BGH, Beschl. v. 15. Juli 2008 - X ZB 8/08, NJW 2008, 2649, 2650 

Rn. 11). Dass eine einzuhaltende Frist bereits durch den vollständigen Empfang 

der gesendeten Signale vom Telefax des Gerichts gewahrt ist, hängt wesentlich 

damit zusammen, dass der Empfänger keinen Einfluss darauf hat, wann der 

Ausdruck erfolgt (BGHZ 167, 214, 219 ff Rn. 15 ff; BGH, Beschl. v. 15. Juli 

2008, aaO).

 Die E-Mail besteht demgegenüber allein aus der in einer elektronischen 

Datei enthaltenen Datenfolge (vgl. BGH, Beschl. v. 15. Juli 2008, aaO Rn. 10). 

Sie kann ausgedruckt, aber auch am Bildschirm gelesen, gespeichert, verän-

dert oder gelöscht werden, dient folglich nicht nur der Übermittlung eines bereits 

vorhandenen schriftlichen Dokuments und ist nicht notwendig dazu bestimmt, in 

ein solches "zurückverwandelt" zu werden. Wegen der "Flüchtigkeit" und spu-

renlos möglichen Manipulierbarkeit eines elektronischen Dokuments hat der 

Gesetzgeber die qualifizierte elektronische Signatur des Absenders vorge-

9
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schrieben (§ 130a Abs. 1 Satz 2 ZPO), um so dem Dokument eine dem Papier-

dokument vergleichbare dauerhafte Fassung zu verleihen ("Perpetuierungs-

funktion", vgl. BT-Drucks. 14/4987, S. 24). Eine E-Mail, welche diesen Anforde-

rungen nicht genügt, ist nicht geeignet, die gesetzliche Frist für einen bestim-

menden Schriftsatz zu wahren. 

 dd) Der Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 15. Juli 2008 (aaO) ent-

hält nur scheinbar eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass elektronische Do-

kumente die Schriftform nicht wahren. In dem Fall, welcher der Entscheidung 

zugrunde lag, war als Anhang zu einer elektronischen Nachricht eine Bilddatei 

übermittelt worden, welche die vollständige Berufungsbegründung einschließ-

lich der eigenhändigen Unterschrift des beim Berufungsgericht zugelassenen 

Rechtsanwalts enthielt; die Bilddatei war noch vor Fristablauf ausgedruckt wor-

den. Der Ausdruck - nicht die Bilddatei - stellte ein schriftliches Dokument dar, 

das nur elektronisch übermittelt worden war. Das Unterschriftserfordernis des 

§ 130 Nr. 6 ZPO war gewahrt, weil das ausgedruckte Dokument mit der in Ko-

pie wiedergegebenen Unterschrift des Prozessbevollmächtigten abschloss (vgl. 

BGH, Beschl. v. 15. Juli 2008, aaO Rn. 8, 13). Im vorliegenden Fall geht es je-

doch nicht um die elektronische Übermittlung des Abbildes eines eigenhändig 

unterschriebenen Schriftsatzes, sondern schlicht um ein elektronisches Doku-

ment. Eine schriftliche Berufungsbegründung lag bei Ablauf der Berufungsbe-

gründungsfrist damit nicht vor. 

10

 2. Den Antrag des Klägers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

hat das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend zurückgewiesen. Nach § 233 

ZPO kommt eine Wiedereinsetzung nur dann in Betracht, wenn die Partei kein 

Verschulden an der Versäumung der Frist trifft. Dass der vom Kläger gewählte 

Faxanschluss der Senatsgeschäftsstelle des Berufungsgerichts besetzt war, 

11
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gereicht jenem nicht zum Verschulden. Der Kläger hätte jedoch - statt eine E-

Mail zu versenden - den Faxanschluss der allgemeinen Poststelle (Wachtmeis-

terei) des Berufungsgerichts anwählen können, dessen Nummer ihm bekannt 

war und über den er die Berufungsbegründung schließlich - allerdings zu spät - 

auch übermittelt hat.

Ganter Raebel Kayser 

 Lohmann Pape 

Vorinstanzen:

LG  Verden, Entscheidung vom 24.10.2007 - 7 O 54/07 -

OLG Celle, Entscheidung vom 30.01.2008 - 3 U 264/07 -



 
 

 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

BESCHLUSS 
X I I  Z B  4 2 4 / 1 4  

 
vom  

 
18. März 2015 

 
in der Familiensache 

 
 
 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja 

FamFG §§ 14 Abs. 2, 64 Abs. 2; ZPO § 130 a 

Eine Beschwerdeschrift ist in schriftlicher Form eingereicht, sobald bei dem Ge-

richt, dessen Beschluss angefochten wird, ein Ausdruck der als Anhang einer 

elektronischen Nachricht übermittelten, die vollständige Beschwerdeschrift ent-

haltenden PDF-Datei vorliegt. Ist die Datei durch Einscannen eines von dem 

Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten handschriftlich unterzeichne-

ten Schriftsatzes hergestellt, ist auch dem Unterschriftserfordernis des § 64 

Abs. 2 Satz 4 genügt (im Anschluss an BGH Beschluss vom 15. Juli 2008 

- X ZB 8/08 - NJW 2008, 2649). 

BGH, Beschluss vom 18. März 2015 - XII ZB 424/14 - Kammergericht Berlin 
 AG Tempelhof-Kreuzberg 
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Der XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. März 2015 durch den 

Vorsitzenden Richter Dose und die Richter Schilling, Dr. Günter, Dr. Nedden-

Boeger und Dr. Botur 

beschlossen: 

Auf die Rechtsbeschwerde der weiteren Beteiligten zu 3 wird der 

Beschluss des 13. Zivilsenats - Senat für Familiensachen - des 

Kammergerichts in Berlin vom 8. August 2014 aufgehoben. 

Die Sache wird zur erneuten Behandlung und Entscheidung, auch 

über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Kam-

mergericht zurückverwiesen. 

Beschwerdewert: 3.000  

 

Gründe: 

I. 

Die Beteiligte zu 3 (im Folgenden: Mutter) wendet sich gegen die Verwer-

fung ihrer Beschwerde wegen Versäumung der Beschwerdefrist. 

Der Beschluss des Amtsgerichts, mit dem der Mutter die elterliche Sorge 

für ihr Kind entzogen und das Jugendamt zum Vormund des Kindes bestellt 

worden war, wurde ihr am 31. Mai 2014 zugestellt. Mit elektronischem, auf den 

4. Juni 2014 datierten Dokument, das am 25. Juni 2014 auf dem elektronischen 

Gerichts- und Verwaltungspostfach des Amtsgerichts eingegangen ist, hat die 

Mutter Beschwerde eingelegt und die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe be-

antragt. Der Beschwerdeschriftsatz war nicht mit einer qualifizierten elektroni-

1 
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schen Signatur versehen. Vielmehr wurde der Beschwerdeschriftsatz mitsamt 

Anlagen eingescannt und als PDF-Datei elektronisch an das Amtsgericht ver-

sandt. 

Das Kammergericht hat die Beschwerde verworfen; hiergegen richtet 

sich die Rechtsbeschwerde der Mutter. 

 

II. 

Die zugelassene Rechtsbeschwerde ist begründet. Sie führt zur Aufhe-

bung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an 

das Beschwerdegericht. 

1. Das Kammergericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausge-

führt, dass eine Beschwerde zwar auch auf elektronischem Wege bei Gericht 

eingelegt werden könne, sie aber in diesem Fall mit einer qualifizierten elektro-

nischen Signatur versehen sein müsse. Daran fehle es hier, denn die Be-

schwerdeschrift sei lediglich als elektronisches PDF-Dokument übermittelt wor-

den, das zwar unterzeichnet, aber nicht mit einer qualifizierten elektronischen 

Signatur nach dem Signaturgesetz versehen gewesen sei. Die einfache Unter-

schrift unter dem elektronisch übermittelten Dokument reiche nicht aus. Die Be-

schwerde sei daher mangels formgerechter Einlegung unwirksam und deshalb 

als unzulässig zu verwerfen. Eine Wiedereinsetzung von Amts wegen in die 

versäumte Beschwerdefrist komme nicht in Betracht, denn die Mutter sei nicht 

ohne ihr Verschulden verhindert gewesen, die betreffende Frist einzuhalten. 

2. Diese Ausführungen halten rechtlicher Nachprüfung nur teilweise 

stand. Zwar ist das Beschwerdegericht zu Recht davon ausgegangen, dass die 

mittels Datei übersandte Beschwerdeschrift nicht den Anforderungen an ein 

3 
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elektronisches Dokument gerecht wird. Jedoch hat sich das Beschwerdegericht 

nicht die Frage vorgelegt, ob der ausweislich des Eingangsstempel am 25. Juni 

2014 im Geschäftsgang des Amtsgerichts eingegangene Ausdruck der PDF-

Datei mit dem unterzeichneten Beschwerdeschriftsatz die am 30. Juni 2014 

abgelaufene Frist zur Einlegung der Beschwerde gewahrt hat. 

a) Grundsätzlich sieht § 64 Abs. 2 Satz 1 FamFG die Einlegung der Be-

schwerde durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der 

Geschäftsstelle vor. Die Beschwerde ist gemäß § 64 Abs. 2 Satz 4 FamFG von 

dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten eigenhändig zu unter-

zeichnen. Das Erfordernis der Unterschrift soll die Identifizierung des Urhebers 

einer Verfahrenshandlung ermöglichen und dessen unbedingten Willen zum 

Ausdruck bringen, die volle Verantwortung für den Inhalt des Schriftsatzes zu 

übernehmen und diesen bei Gericht einzureichen. Dadurch soll sichergestellt 

werden, dass es sich bei dem Schriftstück nicht nur um einen unautorisierten 

Entwurf handelt, sondern dass es mit Wissen und Wollen des Berechtigten dem 

Gericht zugeleitet worden ist (vgl. GmS-OGB BGHZ 75, 340 = NJW 1980, 172, 

174 und BGHZ 144, 160 = NJW 2000, 2340, 2341). 

aa) Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 FamFG können die Beteiligten Anträge und 

Erklärungen auch als elektronisches Dokument übermitteln. Über § 14 Abs. 2 

Satz 2 FamFG gelten für das elektronische Dokument § 130 a Abs. 1 und 3 

ZPO sowie § 298 ZPO entsprechend. Anstelle der vom Urheber unterzeichne-

ten Urkunde besteht das elektronische Dokument aus der in der elektronischen 

Datei enthaltenen Datenfolge selbst. An die Stelle der Unterschrift tritt demge-

mäß die qualifizierte elektronische Signatur (§ 14 Abs. 2 Satz 2 FamFG i.V.m. 

§ 130 a Abs. 1 Satz 2 ZPO). Bei der qualifizierten elektronischen Signatur han-

delt es sich um eine elektronische Signatur nach § 2 Nr. 1 Signaturgesetz 

(SigG), die zusätzlich die Voraussetzungen der fortgeschrittenen elektronischen 

7 

8 



- 5 - 

Signatur nach § 2 Nr. 2 SigG erfüllen und weiter auf einem zum Zeitpunkt ihrer 

Erzeugung gültigen qualifizierten Zertifikat beruhen und mit einer sicheren 

Signaturerstellungseinheit erzeugt worden sein muss (BGHZ 184, 75 = NJW 

2010, 2134 Rn. 12 ff.; BGHZ 197, 209 = NJW 2013, 2034 Rn. 9). Bestimmende 

Schriftsätze müssen grundsätzlich entweder mit einer Unterschrift oder mit ei-

ner qualifizierten elektronischen Signatur nach § 130 a Abs. 1 Satz 2 ZPO ver-

sehen werden (BGHZ 184, 75 = NJW 2010, 2134 Rn. 15 ff.). 

bb) Zu den schriftlichen, nicht den elektronischen Dokumenten zählen 

diejenigen, die im Wege eines Telegramms, mittels Fernschreiben oder per Te-

lefax übermittelt werden (vgl. zu den Ausnahmen vom Unterschriftserfordernis 

insoweit jeweils die Nachweise bei GmS-OGB BGHZ 144, 160 = NJW 2000, 

2340, 2341). Für die Übermittlung einer Berufungsbegründung durch Computer-

fax hat der Gemeinsame Senat der Obersten Gerichtshöfe des Bundes ent-

schieden, dass in Prozessen mit Anwaltszwang bestimmende Schriftsätze form-

wirksam durch elektronische Übertragung einer Textdatei mit eingescannter Un-

terschrift auf ein Faxgerät des Gerichts übermittelt werden können (GmS-OGB 

BGHZ 144, 160 = NJW 2000, 2340 f.). Maßgeblich für die Beurteilung der Wirk-

samkeit eines elektronisch übermittelten Schriftsatzes ist allein die auf Veran-

lassung des Absenders beim Gericht erstellte körperliche Urkunde. Die vorüber-

gehende Speicherung tritt aber nicht an die Stelle der Schriftform. Statt der 

handschriftlichen Unterschrift auf der Urkunde genügt bei der elektronischen 

Übermittlungsform die Wiedergabe der Unterschrift in der bei Gericht erstellten 

Kopie. Der alleinige Zweck der Schriftform, die Rechtssicherheit und Verläss-

lichkeit der Eingabe sicherzustellen, kann auch im Fall einer derartigen elektro-

nischen Übermittlung gewahrt werden. 

Wird eine im Original eigenhändig unterzeichnete Berufungsbegründung 

eingescannt und im Anhang einer Email als PDF-Datei nach vorheriger Rück-
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sprache mit der Geschäftsstellenbeamtin an die Geschäftsstelle des Berufungs-

gerichts geschickt, genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

der Ausdruck einer auf diesem Weg übermittelten Datei der Schriftform. Denn 

der Ausdruck verkörpert die Berufungsbegründung in einem Schriftstück und 

schließt mit der Unterschrift des Prozessbevollmächtigten ab. Dass die Unter-

schrift nur in Kopie wiedergegeben ist, ist entsprechend § 130 Nr. 6 Alt. 2 ZPO 

unschädlich, weil der im Original unterzeichnete Schriftsatz elektronisch über-

mittelt und von der Geschäftsstelle entgegengenommen worden ist (BGH Be-

schluss vom 15. Juli 2008 - X ZB 8/08 - NJW 2008, 2649 Rn. 13; ebenso BAG 

NZA 2013, 983 Rn. 12; vgl. auch LSG Berlin-Brandenburg Beschluss vom 

16. August 2012 - L 3 R 801/11 - juris Rn. 39).  

b) Nach diesen Maßstäben ist das Kammergericht zwar zutreffend davon 

ausgegangen, dass die Übersendung der PDF-Datei mit der eingescannten 

Beschwerdeschrift den Anforderungen an ein elektronisches Dokument nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 1 FamFG i.V.m. § 130 a Abs. 1 ZPO nicht genügt, weil es an 

der hierfür erforderlichen qualifizierten elektronischen Signatur fehlt. 

Indes hat sich das Beschwerdegericht nicht mit der Tatsache befasst, 

dass sich in den Akten eine ausgedruckte und mit der Unterschrift der Mutter 

versehene Beschwerdeschrift befindet, die ausweislich des Eingangsstempels 

am 25. Juni 2014 zu den Akten gelangt ist. Dieser Fall ist mit dem bereits vom 

Bundesgerichtshof entschiedenen Fall (BGH Beschluss vom 15. Juli 2008 

- X ZB 8/08 - NJW 2008, 2649) vergleichbar. Die Mutter hat ihre Beschwerde-

schrift eingescannt und als PDF-Datei an das elektronische Gerichts- und Ver-

waltungspostfach des Amtsgerichts übermittelt, wo der Schriftsatz ausgedruckt 

und zur Akte genommen wurde. Das Beschwerdegericht hat allerdings offen 

gelassen, ob die Mutter das Original des Beschwerdeschriftsatzes vor dem Ein-

scannen handschriftlich unterzeichnet oder es lediglich mit ihrer eingescannten 
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bzw. hineinkopierten Unterschrift versehen hat. Hierauf kommt es aber maß-

geblich an. 

Von dem grundsätzlichen Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift 

sind Ausnahmen bislang stets nur dann zugelassen worden, wenn eine Unter-

schrift auf Grund der technischen Besonderheiten des Übermittlungswegs nicht 

möglich war (BGH Beschluss vom 10. Oktober 2006 - XI ZB 40/05 - NJW 2006, 

3784 Rn. 8). Zu diesen Ausnahmen gehört etwa die Möglichkeit, verfahrensbe-

stimmende Schriftsätze per Computerfax zu übermitteln. Da hier ein Ausdruck 

des Schriftsatzes im Verantwortungsbereich des Absenders nicht gefertigt wird, 

weil die im Computer erstellte Datei unmittelbar aus dem Computer an das 

Faxgerät des Gerichts übermittelt wird, und der Schriftsatz erstmals bei Gericht 

die Papierform erhält, scheidet eine eigenhändige Unterschrift aus technischen 

Gründen aus. Anders verhält es sich aber, wenn der bestimmende Schriftsatz 

mittels eines normalen Telefaxgeräts übermittelt wird, weil dann der ausge-

druckt vorliegende, per Fax zu übermittelnde Schriftsatz von dem Absender 

ohne weiteres unterschrieben werden kann. Mangels technischer Notwendigkeit 

genügt daher eine eingescannte Unterschrift nicht den Formerfordernissen des 

§ 130 Nr. 6 ZPO (bzw. § 64 Abs. 2 Satz 4 FamFG), wenn der Schriftsatz mit 

Hilfe des normalen Faxgeräts und nicht unmittelbar aus dem Computer ver-

sandt wird (BGH Beschluss vom 10. Oktober 2006 - XI ZB 40/05 - NJW 2006, 

3784 Rn. 9). 

Diese unterschiedlichen Anforderungen an die Unterschrift bei Übermitt-

lung eines bestimmenden Schriftsatzes per Computerfax einerseits und her-

kömmlichen Telefax andererseits verstoßen nach der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts nicht gegen Art. 3 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG. Der Um-

stand, dass die Rechtsprechung dem technischen Fortschritt Rechnung trage 

und Ausnahmen von dem Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift zulasse, 
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zwinge nicht dazu, diese noch auf weitere Fälle zu erstrecken (BVerfG NJW 

2007, 3117, 3118). Das Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift auf dem 

Original eines bestimmenden Schriftsatzes stelle am wirkungsvollsten sicher, 

dass der Berechtigte das Schreiben autorisiert habe. Bei der eingescannten 

oder hineinkopierten Unterschrift sei dies nicht in gleicher Weise gegeben. Die 

in Dateiform gespeicherte Unterschrift könne dem Ausdruck vielmehr von jeder 

Person beigefügt werden, ohne dass diese Person im Nachhinein erkennbar sei 

(BVerfG NJW 2007, 3117, 3118). 

Aus denselben Gründen wird die Einreichung eines mit einem Faksimile-

Stempel versehenen Schriftsatzes als dem eigenhändigen Unterschrifterforder-

nis nicht genügend angesehen (BAG NJW 2009, 3596 Rn. 18). Ist es aber un-

zulässig, einen bestimmenden Schriftsatz mit einer Faksimile-Unterschrift über 

ein herkömmliches Faxgerät zu versenden, kann es ebenso wenig zulässig 

sein, denselben Schriftsatz mittels eines Scanners einzulesen und über den 

Computer zu versenden. In beiden Fällen fehlt es an der technischen Notwen-

digkeit, eine Faksimile-Unterschrift genügen zu lassen (BGH Beschluss vom 

15. Juli 2008 - X ZB 8/08 - NJW 2008, 2649 Rn. 19). 

Für den Fall, dass die Mutter den Beschwerdeschriftsatz im Original un-

terschrieben und den Schriftsatz mit ihrer eigenhändig geleisteten Unterschrift 

insgesamt eingescannt und verschickt hat, wäre dem Unterschriftserfordernis 

genüge getan. Die Mutter hätte dann die Beschwerdefrist eingehalten. Für den 

Fall, dass sie das Original der Beschwerdeschrift lediglich mit einer eingescann-

ten oder hineinkopierten Unterschrift versehen hat, wäre die Beschwerde dage-

gen nicht wirksam eingelegt. Mangels entsprechender Feststellungen ist zu-

gunsten der Mutter im Rechtsbeschwerdeverfahren davon auszugehen, dass 

sie den Beschwerdeschriftsatz im Original unterschrieben hat. 
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3. Die Sache ist deswegen gemäß § 74 Abs. 5 und Abs. 6 Satz 2 FamFG 

aufzuheben und an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen, weil es an den 

erforderlichen Feststellungen fehlt. 

 

Dose  Schilling  Günter 

 Nedden-Boeger  Botur 

Vorinstanzen: 

AG Tempelhof-Kreuzberg, Entscheidung vom 27.05.2014 - 155 F 19415/13 -  

Kammergericht Berlin, Entscheidung vom 08.08.2014 - 13 UF 202/14 -  

17 



ECLI:DE:BGH:2019:080519BXIIZB8.19.0 

 

 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

BESCHLUSS 

XII ZB 8/19 
 

vom 
 

8. Mai 2019 
 

in der Familiensache 

Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja 

ZPO § 130 a 

a) Eine im Original unterzeichnete Beschwerdebegründungsschrift, die einge-

scannt und im Anhang einer elektronischen Nachricht als PDF-Datei übermit-

telt wird, ist erst dann in schriftlicher Form bei Gericht eingereicht, sobald bei 

dem Gericht, dessen Beschluss angefochten wird, ein Ausdruck der den voll-

ständigen Schriftsatz enthaltenden PDF-Datei vorliegt (im Anschluss an Se-

natsbeschluss vom 18. März 2015 - XII ZB 424/14 - FamRZ 2015, 919). 

b) Die zur Übersendung einer Telekopie ergangene Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs, dass eine einzuhaltende Frist bereits durch den vollständi-

gen Empfang der gesendeten Signale vom Telefax des Gerichts gewahrt ist, 

kann nicht auf die Übermittlung einer E-Mail mit einem eingescannten 

Schriftsatz, die die Voraussetzungen für ein elektronisches Dokument nach 

§ 130 a ZPO nicht erfüllt, übertragen werden. 

BGH, Beschluss vom 8. Mai 2019 - XII ZB 8/19 - OLG Oldenburg 
    AG Cloppenburg 
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Der XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 8. Mai 2019 durch den  

Vorsitzenden Richter Dose, die Richter Prof. Dr. Klinkhammer, Dr. Günter und 

Dr. Botur und die Richterin Dr. Krüger  

beschlossen: 

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 4. Zivilsenats  

- 1. Senat für Familiensachen - des Oberlandesgerichts Oldenburg 

vom 3. Dezember 2018 wird auf Kosten des Antragsgegners ver-

worfen. 

Beschwerdewert: 2.950  

 

Gründe: 

I. 

Der Antragsgegner wendet sich dagegen, dass das Oberlandesgericht 

seine Beschwerde in einer Trennungsunterhaltssache wegen Versäumung der 

Beschwerdebegründungsfrist verworfen hat. 

Das Amtsgericht hat den Antragsgegner zur Zahlung von Trennungsun-

terhalt verurteilt. Gegen diesen Beschluss hat der Antragsgegner fristgerecht 

Beschwerde eingelegt. Am Tage des Ablaufs der verlängerten Beschwerdebe-

gründungsfrist (1. Oktober 2018) hat der Verfahrensbevollmächtigte des An-

tragsgegners zwischen 18:59 Uhr und 19:24 Uhr mehrfach erfolglos versucht, 

den Beschwerdebegründungsschriftsatz vom 1. Oktober 2018 per Fax beim 

Oberlandesgericht einzureichen. Anschließend hat er die vollständige und von 

ihm unterzeichnete Beschwerdebegründung als PDF-Datei per E-Mail an das 
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Oberlandesgericht gesendet, wo sie um 19:21 Uhr in der elektronischen Post-

stelle eingegangen ist. Am 2. Oktober 2018 um 9:17 Uhr ist die E-Mail an die 

Serviceeinheiten des Oberlandesgerichts elektronisch weitergeleitet worden. 

Am 22. Oktober 2018 sind die E-Mail und die angefügte PDF-Datei auf Anwei-

sung der Berichterstatterin ausgedruckt und zur Verfahrensakte genommen 

worden.   

Nachdem das Oberlandesgericht den Antragsgegner mit Beschluss vom 

24. Oktober 2018 darauf hingewiesen hatte, dass die Beschwerdebegründung 

erst am 2. Oktober 2018 und damit nach Ablauf der Begründungsfrist an die 

Geschäftsstelle weitergeleitet worden sei, hat es mit Beschluss vom 3. Dezem-

ber 2018 die Beschwerde verworfen. Dagegen richtet sich die Rechtsbe-

schwerde des Antragsgegners.  

II. 

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. 

Die Rechtsbeschwerde ist gemäß §§ 117 Abs. 1 Satz 4 FamFG, 574 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 522 Abs. 1 Satz 4 ZPO statthaft. Sie ist aber nicht zulässig, 

weil die Voraussetzungen des § 574 Abs. 2 ZPO nicht erfüllt sind. Die Sache 

hat keine rechtsgrundsätzliche Bedeutung, weil die maßgeblichen Rechtsfragen 

durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geklärt sind. Der Antrags-

gegner vermag auch nicht aufzuzeigen, dass eine Entscheidung des Rechtsbe-

schwerdegerichts zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitli-

chen Rechtsprechung erforderlich wäre.  

1. Das Oberlandesgericht hat unter Bezugnahme auf seinen Hinweisbe-

schluss vom 24. Oktober 2018 zur Begründung seiner Entscheidung ausge-

führt, die Beschwerde sei unzulässig, weil der Eingang der E-Mail vom 1. Okto-
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ber 2018 mit der beigefügten PDF-Datei in elektronischer Form das Schriftfor-

merfordernis nicht erfülle. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

sei eine Rechtsmittelbegründung erst dann in schriftlicher Form eingereicht, 

wenn dem Rechtsmittelgericht ein Ausdruck der als Anhang zu einer elektroni-

schen Nachricht übermittelten Rechtsmittelbegründung vorliege. Im vorliegen-

den Fall sei die maßgebliche PDF-Datei zwar am 1. Oktober 2018 in der elekt-

ronischen Poststelle des Oberlandesgerichts eingegangen. Diese sei aber aus-

drücklich nicht für den Empfang von fristwahrenden Schriftstücken eröffnet. Da-

rauf werde auf der Internetseite des Oberlandesgerichts ausdrücklich hingewie-

sen. Schriftstücke in Rechtssachen könnten elektronisch nur unter den Voraus-

setzungen des § 130 a Abs. 2 bis 4 ZPO an die auf der Webseite des Oberlan-

desgerichts hierfür bestimmte Anschrift fristwahrend eingereicht werden. Dieser 

Möglichkeit habe sich der Antragsgegner jedoch nicht bedient. Die Beschwer-

debegründung sei daher erst mit ihrem Ausdruck am 22. Oktober 2018 und 

damit nach Ablauf der Beschwerdebegründungsfrist beim Oberlandesgericht 

eingegangen.   

2. Diese Ausführungen halten sich im Rahmen der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung. Zu Recht hat das Oberlandesgericht die Beschwerde gemäß 

§§ 112 Nr. 1, 117 Abs. 1 Satz 4 FamFG, 522 Abs. 1 Satz 2 ZPO als unzulässig 

verworfen, weil der Antragsgegner diese entgegen § 117 Abs. 1 Satz 3 FamFG 

nicht rechtzeitig begründet hat. Die verlängerte Beschwerdebegründungsfrist ist 

mit dem 1. Oktober 2018 abgelaufen. Die an diesem Tag per E-Mail übermittel-

te Beschwerdebegründung ist jedoch erst mit der Erstellung eines Ausdrucks 

am 22. Oktober 2018 und damit verspätet beim Oberlandesgericht eingegan-

gen. 

a) Rechtsfehlerfrei hat das Oberlandesgericht angenommen, dass die 

vom Antragsgegner übermittelte E-Mail mit der als PDF-Datei beigefügten Be-

7 

8 



- 5 - 

schwerdebegründung nicht den Anforderungen an ein elektronisches Dokument 

i.S.v. § 130 a Abs. 1 ZPO gerecht wird und der Schriftsatz deshalb nicht nach 

§ 130 a Abs. 5 Satz 1 ZPO bereits mit der Speicherung in dem E-Mail-Postfach 

des Oberlandesgerichts als bei Gericht eingegangen gilt. 

aa) Grundsätzlich können nach § 113 Abs. 1 Satz 2 FamFG i.V.m § 130 

a Abs. 1 ZPO in Familienstreitsachen die Beteiligten Anträge und Erklärungen 

als elektronisches Dokument übermitteln. Dies gilt auch für die nach § 117 

Abs. 1 Satz 1 FamFG erforderliche Beschwerdebegründung. Formgerecht ein-

gereicht ist ein elektronisches Dokument jedoch nur, wenn es die in § 130 a 

Abs. 2 bis 4 ZPO aufgestellten Voraussetzungen erfüllt. Danach muss das 

elektronische Dokument für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein 

(§ 130 a Abs. 2 Satz 1 ZPO). Anstelle der vom Urheber unterzeichneten Urkun-

de muss das elektronische Dokument entweder mit einer qualifizierten elektro-

nischen Signatur versehen oder von der verantwortenden Person signiert und 

auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht worden sein (§ 130 a Abs. 3 

ZPO). Bei der qualifizierten elektronischen Signatur handelt es sich um eine 

elektronische Signatur nach § 2 Nr. 1 Signaturgesetz (SigG), die zusätzlich die 

Voraussetzungen der fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 2 

SigG erfüllen und weiter auf einem zum Zeitpunkt ihrer Erzeugung gültigen qua-

lifizierten Zertifikat beruhen und mit einer sicheren Signaturerstellungseinheit 

erzeugt worden sein muss (BGHZ 184, 75 = NJW 2010, 2134 Rn. 12 ff.; BGHZ 

197, 209 = NJW 2013, 2034 Rn. 9). Die sicheren Übermittlungswege, die für die 

Versendung eines elektronischen Dokuments genutzt werden können, das nicht 

mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist, werden in § 130 a 

Abs. 4 ZPO definiert. Nur wenn ein elektronisches Dokument diese Anforderun-

gen erfüllt, ist es nach § 130 a Abs. 5 Satz 1 ZPO bei Gericht eingegangen, so-

bald es auf der für den Empfang bestimmten Einrichtung des Gerichts gespei-

chert ist. 
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bb) Danach hat das Oberlandesgericht zu Recht angenommen, dass 

diese Anforderungen an ein elektronisches Dokument im vorliegenden Fall nicht 

erfüllt sind. Die vom Verfahrensbevollmächtigten des Antragsgegners einge-

reichte E-Mail war weder mit der nach § 113 Abs. 1 Satz 2 FamFG i.V.m. § 130 

a Abs. 3 ZPO erforderlichen qualifizierten elektronischen Signatur versehen 

noch wurde sie auf einem sicheren Übermittlungsweg i.S.v. § 130 a Abs. 4 ZPO 

an das Oberlandesgericht geschickt. Das Oberlandesgericht verfügt zwar über 

ein elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach und ist auch über De-

mail erreichbar. Diese Kommunikationswege hat der Antragsgegner jedoch 

nicht benutzt. Die E-Mail mit der beigefügten Beschwerdebegründung wurde 

vielmehr an die E-Mail-Adresse des Oberlandesgerichts geschickt, die aus-

schließlich für Verwaltungsangelegenheiten eingerichtet ist.     

b) Soweit die Rechtsbeschwerde meint, die Begründungsfrist sei gleich-

wohl bereits durch die Speicherung der Beschwerdebegründung in das elektro-

nische System des Oberlandesgerichts gewahrt, kann sie damit nicht durch-

dringen. 

aa) In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist bereits geklärt, 

dass eine im Original unterzeichnete Rechtsmittel- oder Rechtsmittelbegrün-

dungsschrift, die eingescannt und im Anhang einer elektronischen Nachricht als 

PDF-Datei übermittelt wird, dann in schriftlicher Form bei Gericht eingereicht ist, 

sobald bei dem Gericht, dessen Beschluss angefochten wird, ein Ausdruck der 

den vollständigen Schriftsatz enthaltenden PDF-Datei vorliegt. Denn erst der 

Ausdruck erfüllt die Schriftform, weil durch ihn die Rechtsmittel- oder Rechtsmit-

telbegründungsschrift in einem Schriftstück verkörpert wird und dieses mit der 

Unterschrift des Verfahrens- oder Prozessbevollmächtigten abgeschlossen 

wird. Dass die Unterschrift nur in Kopie wiedergegeben ist, ist entsprechend 

§ 130 Nr. 6 Alt. 2 ZPO unschädlich, weil der im Original unterzeichnete Schrift-
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satz elektronisch übermittelt und von der Geschäftsstelle entgegengenommen 

worden ist (vgl. Senatsbeschluss vom 18. März 2015 - XII ZB 424/14 - FamRZ 

2015, 919 Rn. 10; BGH Beschluss vom 15. Juli 2008 - X ZB 8/08 - NJW 2008, 

2649 Rn. 13). 

bb) Auf der Grundlage dieser Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

hat das Oberlandesgericht zu Recht angenommen, dass die als PDF-Datei 

übermittelte Beschwerdebegründung noch nicht mit der Speicherung im elekt-

ronischen Postfach des Oberlandesgerichts am 1. Oktober 2018 in schriftlicher 

Form bei Gericht eingereicht war, sondern erst als die Beschwerdebegründung 

in ausgedruckter Form dem Gericht vorlag. 

cc) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde lässt sich ein ande-

res Ergebnis auch nicht unter Heranziehung der Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshofs zur Übermittlung einer Rechtsmittelschrift per Telefax herleiten. 

Danach kommt es für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit des Eingangs eines 

per Telefax übersandten Schriftsatzes zwar allein darauf an, ob die gesendeten 

Signale noch vor Ablauf des letzten Tages der Frist vom Telefaxgerät des Ge-

richts vollständig empfangen (gespeichert) worden sind (BGHZ 167, 214  

= FamRZ 2006, 1193, 1194). Diese Rechtsprechung kann jedoch auf die 

Übermittlung einer E-Mail mit einem eingescannten Schriftsatz, die die Voraus-

setzungen für ein elektronisches Dokument nach § 130 a ZPO nicht erfüllt, nicht 

übertragen werden.   

(1) Telekopien werden von der Zivilprozessordnung als schriftliche  

Dokumente eingeordnet. Das folgt einerseits aus der Vorschrift des § 130 Nr. 6 

ZPO, der für Telekopien die Wiedergabe der Unterschrift in der Kopie vor-

schreibt und andererseits aus § 174 Abs. 2 bis 4 ZPO, wo zwischen der Zustel-

lung eines Schriftstücks durch Telekopie einerseits, eines elektronischen  
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Dokuments andererseits unterschieden wird. Das Telefax dient allein der 

Übermittlung eines vorhandenen Dokuments, welches beim Empfänger erneut 

in schriftlicher Form vorliegen soll. Deshalb tritt bei diesem Übermittlungsweg 

die elektronische Speicherung für sich genommen nicht an die Stelle der 

Schriftform, sondern ist nur ein Durchgangsstadium; das Gericht kann erst dann 

von einem gefaxten Schriftsatz Kenntnis nehmen, wenn er ausgedruckt vorliegt 

(vgl. BGHZ 167, 214 = FamRZ 2006, 1193, 1194; BGH Beschluss vom 

4. Dezember 2008 - IX ZB 41/08 - FamRZ 2009, 319 Rn. 8 mwN). Dass nach 

der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine einzuhaltende Frist trotzdem 

bereits durch den vollständigen Empfang der gesendeten Signale vom Telefax 

des Gerichts gewahrt ist, beruht auf der Erwägung, dass der Empfänger keinen 

Einfluss darauf hat, wann der Ausdruck erfolgt und die Gerichte zum Teil dazu 

übergegangen sind, außerhalb der Dienstzeiten eingehende Faxsendungen 

erst am nächsten Arbeitstag auszudrucken (vgl. BGHZ 167, 214 = FamRZ 

2006, 1193, 1194; BGH Beschluss vom 15. Juli 2008 - X ZB 8/08 - NJW 2008, 

2649 Rn. 11). 

(2) Demgegenüber besteht eine E-Mail sowie eine ihr beigefügte PDF-

Datei allein aus der in einer elektronischen Datei enthaltenen Datenfolge (vgl. 

BGH Beschluss vom 15. Juli 2008 - X ZB 8/08 - NJW 2008, 2649 Rn. 10) und 

fällt daher in den Anwendungsbereich des § 130 a ZPO. Mit dieser Vorschrift 

hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen für die Einhaltung der Schriftform bei 

der Übersendung von elektronischen Dokumenten, die einem schriftlich zu un-

terzeichnenden Schriftstück gleichstehen, abschließend geregelt. Ein Rückgriff 

auf Rechtsprechungsgrundsätze, die entwickelt wurden, um bei Nutzung tech-

nischer Übermittlungsformen wie Telefax oder Computerfax die Einhaltung der 

Schriftform begründen zu können, kommt daher zur Heilung von Mängeln der 

elektronischen Übermittlung grundsätzlich nicht in Betracht (BSG NJW 2017, 

1197 Rn. 16). Das folgt auch aus den Regelungen in § 130 a Abs. 5 und 6 ZPO. 
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In Absatz 5 der Vorschrift hat der Gesetzgeber die Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs zum Zeitpunkt des Eingangs einer Telekopie aufgegriffen und 

bestimmt, dass ein elektronisches Dokument dann eingegangen ist, sobald es 

auf der für den Empfang bestimmten Einrichtung des Gerichts gespeichert ist. 

Die Vorschrift setzt jedoch voraus, dass das elektronisch übermittelte Dokument 

die formalen Anforderungen an ein elektronisches Dokument nach § 130 a Abs. 

3 und 4 ZPO erfüllt. Auch die Zustellungsfiktion des § 130 a Abs. 6 Satz 2 ZPO 

gilt nur für elektronische Dokumente, die die Formvorschriften des § 130 a 

Abs. 3 und 4 ZPO einhalten. Deshalb gilt die Zustellungsfiktion bei der Über-

sendung eines eingescannten Schriftsatzes per E-Mail nicht, weil die Vorschrift 

eng auszulegen ist (Musielak/Voit/Stadler ZPO 16. Aufl. § 130 a Rn. 11; BT-

Drucks. 17/12634 S. 27). 

(3) Wird ein elektronisches Dokument - wie hier - weder qualifiziert elekt-

ronisch signiert noch auf einem sicheren bermittlungsweg eingereicht, ist die 

nach § 130 a ZPO erforderliche prozessuale Form nicht gewahrt. Ein solches 

Dokument ist deshalb, sofern die Verfahrensordnung Schriftform voraussetzt, 

nicht wirksam eingereicht (vgl. BT-Drucks. 17/12634 S. 25; BGHZ 184, 75  

= NJW 2010, 2134 Rn. 15 ff.). Für den Zeitpunkt des Eingangs des Dokuments 

kann in diesem Fall daher nicht auf den Zeitpunkt der Speicherung im elektroni-

schen System des Gerichts abgestellt werden. Eine von der Verfahrensordnung 

geforderte Schriftform erhält das Dokument damit erst, sobald es ausgedruckt 

dem Gericht vorliegt. Dass der Verfahrensbeteiligte, der das elektronische Do-

kument eingereicht hat, keinen Einfluss darauf hat, wann der Ausdruck erfolgt, 

erfordert keine andere Beurteilung. Denn er hat sich einer Übermittlungsform 
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bedient, die weder die Voraussetzungen für vorbereitende Schriftsätze nach 

§ 130 ZPO noch die eines elektronischen Dokuments nach § 130 a ZPO erfüllt.  

Dose  Klinkhammer  Günter 

 Botur  Krüger 

Vorinstanzen: 

AG Cloppenburg, Entscheidung vom 12.06.2018 - 11 F 24/18 UE -  

OLG Oldenburg, Entscheidung vom 03.12.2018 - 4 UF 100/18 -  
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